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wegen zusätzlicher Investitionen). Davon zu unterscheiden 
ist eine mögliche Verletzung von Pflichten, die zukünftigen 
Anlegern gegenüber bestehen. Bestehen solche Pflichten, 
und ist die Anlageentscheidung auf die Verletzung solcher 
vorvertraglicher oder dclikt ischer Pflichten zurückzuführen, 
dann komm t auch der Ersatz des Vertragsabschlussschadens 
in Betracht. 

2. Stellungnahme 

a) Beteiligung am Anlagesystem als Schaden 
Durch den Abschluss eines täuschungsbedingt unerwünsch-
ten Vertrages ist der Kunde in seiner Willensbildung beein-
trächtigt. Die von rechtswidriger Beeinflussung unbelastete 
Willensb ildung ist ein rechtl ich anerkanntes Interesse (vgl. 
nur§ '123 BGß), das durch die Vertragsbindung beeinträch-
tigt istl3. Es kommt dabei nicht darauf an, ob dieser Ver-
tragsabschlussschaden einen Vermögens- oder einen Nicht-
vermögensschaden darstellt, denn hiervon hängt der An-
spruch auf Natu ralrestitution, § 249 S. 1 BGB, nicht abl4. 
Lediglich die Entschädigung in Geld ist bei Nichtvermö-
gensschäden durch § 253 BGB eingeschränkt . 

In einer neueren Entscheidung hat der BGH zwar im 
Falle von Ansprüchen aus Verschu lden bei Vertragsschluss 
wegen einer Aufklärungspflichtverletzung die sich aus dem 
Gesetz nicht ergebende zusätzliche Voraussetzung aufge-
stellt, es müsse ein Vermögensschaden eingetreten sein. Die-
sc Voraussetzung ist von ihm jedoch allein deshalb für etfor-
derlich erachtet worden, weil er eine Abgrenzung zum alter-
nativen Rechtsbehelf der Anfechtung nach §§ 119 ff. BGB 
vornehmen wollte. Hintergrund war, dass anderenfalls die 
Beschränkungen, denen das Anfechtungsrecht unterliegt, de 
facto unterlaufen werden könnten. In der Enrscheidung füllt 
der BGH den Begriff des Vermögensschadens dann aller-
dings mit einem sehr weitgehenden Inhalt, ähnlich dem Ver-
mögensschadensbegriff bei § 263 StGB. Es liege bereits dann 
ein Vermögensschaden vor, wenn die Informationspflicht-
verletzung oder fehlerhafte Beratung Zlt einem Vertrag führt, 
der in nachvollziehbarer Weise nicht den Interessen des K.Hn-
den entsprichtl5. 

Das ist im vorliegenden Fall zu bejahen, weil die Gelder 
der Kunden gerade nicht an die Broker, sondern zweckwid-
rig auf andere Konten weitergeleitet wurden. Zutreffend 
geht der BGH deshalb mit der Vorinstanz davon aus, dass 
ein Schaden bereits dadurch entstanden isr, dass sich die kla-
genden Anleger an dem Anlagesystem der Firma P-GmbH 
beteiligt und entsprechende Gelder eingezahlt haben. Dass 
bereits das Eingehen eines nachteiligen Vertrages einen Scha-
den darstellen kann, entspricht auch der inzwischen herr-
schenden Ansicht bei dem Erwerb von Wertpapieren16, 

b) Fehlerhafte Auskunft und 
zeitlich nachfolgender Erwerb der Anlage 

In den fällen, in denen der Anlageerwerb als Schaden disku-
tiert wurde, wurde allerdings jewei ls zuerst die fehlerhafte 

13 Ebenso Soergeli\Viedemann, ßGß, 12. Aufl. I 990, vor § 275 Rdn. 
113, 153 ff., 162; Grigoleit, Vorvenr•glichc l nformationshafruog, 1997, 
S. 19 ff.; 88 ff.; ders. NJW 1999, 900, 902; Loren 'I:, Der Schu t7. vor dem un-
erwünschten Vcnr•g, I ?97, $. 73, 388. 
14 Mediet~s, ßiirgcrlichcs Recht, 18. Aufl. 1')99, Rdn. 150; ders. LM 
§ 24?{A} BGU Nr. 113; Möllcrs/Lcisch JZ 2000, 1085,1090. 
15 IJGI-I JZ 1998, I 173 ( \Viedemrmn) = NJW 1998, 302, 304 = LM 
§ 24?{A} ß G B Nr. 113 (Mcdiclls) = WM 1997, 230? = Wuß IV. A. § 2·1? 
1.98 (1-1. Lange)= Z IP 1998, 154. 
16 Assmmm, in: FS Lange, 1992, S. 345, 355; Koller, in: Assmann/Schnei-
der, WpHG, 2. Aufl. I 999, § 37 a Rdn. 7 f. ; Schäfer, in: Schäfer (Hrsg.}, 
Wcrtpapierhandelsgesetz, ßörsengcsetz, Vcrkaufsprospektgesetz, 1998, 

Auskunft gegeben und erst danach die Anlage erworben: Die 
feh lerhafte Auskunft war damit als Entscheidungsgrundlage 
kausal für den Erwerb der Kapita lanlagel7. In diesem Fall 
verhält es sich aber gerade umgekehrt: D ie Kläger hatten sich 
zue rst an dem Anlagesystem beteiligt und ers t danach hatte 
der Wirtschaftsprüfer die fehb·haften Prüftestate bestätigt. 
Ob als Schaden allerdings - wie der BGH behauptet- nur 
die frühere Beteiligung am Anlagesystem in Betracht 
kommt, erscheint jedoch fraglich. Dem BGH könnte nur 
dann gefolgt werden, wenn die werkvertragliche Pflichtver-
letzung für sich genommen keinen anderen Schaden aus-
gelöst haben kann. 

c) Andere Schadenspositionen 
aa) Unterlassen rechtzeitiger Rückforderung 

Z u prüfe n ist, ob die werkvertragliche Pflichtverletzung zu 
einem Schaden geführt hat, der nicht bereits mit dem Ver-
tragsabschlussschaden identisch ist. Ausgangspunkt is t der 
Wortlaut des§ 249 S. l BGB. Es ist der Zustand herzustellen, 
der bestehen wü rde, wenn der zum Ersatz verpflichtende 
Umstand nicht eingetreten wäre. Wenn der Wirtschaftsprü-
fer seinen Prüfungsauftrag ordnungsgemäß ausgeübt und 
seine Auftraggeber auf die Mängel und Lücken im Anlage-
system hingewiesen hätte, dann hätten die Anleger nahelie-
genderweise die eingezahlten Geldbeträge nach der Lektüre 
des Prüfberichts zurückgefordert. Wären sie ausreichend 
aufgeklärt worden, hätten die Anleger ihre Einlagen gericht-
lich zurückfordern und die Gelder, beispielsweise durch ei-
nen Arrest, sichern können •~. Durch die fehlende Auf-
klärung wurden die Anleger genau um diese Option ge-
bracht. 

bb) Nichtdurchsetzbarkeit des 
Schadensersatzanspruches 

Zu einem anderen Ergebnis kommt man nur dann, wenn man 
unterstellt'\ dass die eingezahlten Gelder von den Klägern 
nicht mit Erfolg zurückgefordert hätten werden können. 
Dann hätte eine ordnungsgemäße Aufklärung keinen Erfolg 
gehabt. Ein gerade auf dieser Pflichtverletzung beruhender 
Schaden würde dann nicht vorliegen. Gegen eine solche An-
nahme spricht jedoch, dass das Kapitalanlagesystem immer-
hin sechs Jahre die Fehlbuchungen verschleiern konnte. Für 
die Kläger, die ihr Geld erst ab 1. 6. 1994 angelegt hatten, wa-
ren zumindest die fehlerhaften Prüfberichte von Herbst 1994 
und von Februar 1995 kausal dafür, dass sie ihre Gelder nicht 
zurückgefordert haben. Weil das Kapitalanlagesystem nicht 
schon 1994, sondern erst im Jahre 1995 zusammenbrach, wä-
re eine Rückforderung der Gelder gegenüber der P-GmbH 
im Jahre 1994 also durchaus noch erfolgreich gewesen- ent-
gegenstehende Umstände sind nicht vorgetragen. 

Leider geht der BGH weder im Sachverha lt noch in den 
Entscheidungsgründen auf die Problematik der (nicht er-
folgreich durchsetzbaren) Rückforderung ein; die Aus-
führungen bleiben insoweit lückenhaft. Der BGH hätte 
zunächst feststellen müssen, dass die eingezahlten Gelder be-
reits zum Zeitpunkt der Erstellung des Prüfberichts nicht 
mehr erfolgreich zurückgefordert hätten werden können, 
ehe er auf die Einzahlung der Gelder als einzige Schadensfol-

§ 37 ~ Rdn. 4; dcrs., in: r:s Schimansky, I 999, S. 699, 71 0; jüngst Möllers/ 
Loisch, Die Haftung des Vorsrandes für fchlcrh~fte Ad-hoc-Miuci lu ngcn 
n~ch § 826 BGß, WM 2001 (im Erscheinen). 
17 :t. ß. BGJ-/ Z 138, 257 = JZ 1998, 101 3 (da1.u Ebke JZ 1998, 991); LG 
Fmnkjim a. M. ßß 1997, 1682. 
18 Ein solches Verhalten lösst s ich rniucls der Grundsätze zum auf-
klärungsrichtigen Verhalten unterstellen. 
19 So Amold DStR 2001 , 488, 490; Koller Wuß I G 4.- t.O I, 163. 
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von Berufspflichten an74. für eine Haftung einer Bank genü-
gen beispielsweise leichtfertig falsche Auskünfte über die fi-
nanzielle Situation eines Krcditkunden, wenn diese Aus-
künfte für den Auskunftsempfänger75 eine herausgehobene 
Bedeutung haben. 

bb) Weitere Voraussetzungen 
Die Auskunft muss für den Auskunftsempfänger besondere 
Bedeutung haben. Dieser muss auf die Richtigkeit der Aus-
kunft vertrauen und auf der Grundlage der Auskunft Ver-
mögensdispositionen planen. Diese besondere Bedeutung 
muss dem Auskunftgeber erkennbar gewesen sein76. 

cc) leichtfertiges und gewissenloses Verhalten 
Bloß fahrlässig gegebene falsche Auskünfte genügen nicht. 
Nach der Rechtsprechung des BGH liegt ein leichtfertiges 
und gewissenloses Verhalten vor, wenn "der Handelnde da-
mit sich leichtfertig über die bereits geltend gemaehren Be-
denken hinwegsetzt, einen eigenen Vorteil ohne Rücksicht 
auf die Belange Dritter sucht oder es ihm aus sonstigen 
Gründen gleichgültig ist, ob und gegebenenfalls welche Fol-
gen sein leichtfertiges Verhalten hat"1 7. Für die Annahme der 
Leichtfe rtigkeit genügen etwa "ins Blaue"- also o hne ausrei-
chende Tatsachen- oder Ermittlungsgrundlage - gemachte 
Angaben eines Sachverständigcn78. Ein solches HandeL1 des 
Wirtschaftsprüfe rs kann beispielsweise gegeben sein, wenn 
der Prüfer auf eine eigene Prüfung verzichtet oder Prüfungs-
testate ungcprüft übernimmt79. Gewissens loses Verhalten 
liegt nach Ansicht des BGH insbesondere dann vor, "wenn 
der Handelnde damit einen eigenen Vorteil ohne Rücksicht 
auf die Belange Dritter sucht"So. Es genügt, wenn der Aus-
kunftgeber "unter Verfolgung eigener Interessen in dem Be-
wußtsein einer möglichen Schädigung des Empfängers han-
delt"81. 

Im vorliegenden Fall wusste der Wirtschaftsprüfer, dass 
die Gelder von dem Konto des W nicht direkt an die Broker 
weitergeleitet wurden; auch war ihm bekannt, dass die Firma 
FfC erhebliche Beträge an die P-GmbH überwiesen hatte 
und die Anlagegelder mit anderen Geldern vermischt wor-
den waren, sodass keine geschlossenen GbRs meh r vorlagen . 
Gleichwohl beschränkte er sich darauf, in seinem Prüfungs-
bericht fest7.ustellen, dass der Treuhänder W die eingegange-

74 BC/1 NJW 1986, 180; NJW 1987, 1758; NJW 1991, 3282, 3283; JZ 
2001, 933; Palandt!TbomM, ßGH, 60. Aufl. 2001, § 826 Rdn. 26; Ermanl 
Schicmmm, HGB, 10. Aufl. 2000, § 826 Rdn. 38. 
75 BCH NJW 1979, 1599, 1600 = WM 1979, 428; WM 1971 , 206; WM 
1962, 1110; RC j\X/1926, 2918; Soergci!Hönn/Dömrcweg, BGB, 12. Auf!., 
1998, § 826 Rdn. 194; Erman/Schiemalllr (Fn. 74), § 826 Rdn. 39. 
76 Star~dinger!OedHier, BGß, 13. ße~rb. 1998, § 826 Rdn. 199; Münch-
Kornm/ Mcrtcm (Pn. 73), § 826 Rdn. 175; l'alandt!Thomas (Fn. 74), § 82(, 
Rdn. 26. 
77 ßGH NJW 1991 , 3282, 3283; l'alandt!Tbomas, BGB, 60. Aufl. 200 1, 
§ 826 Rdn. 26; Soergcll Hönn/ Dömrcweg (Pn. 75), § 826 Rdn. 55; Larcnzl 
Canaris, Schulclrccht, BT, Teilbd. 11.2, 13. Aufl. 1994, S. 453; Erm~~>rl 

Schicmamr (Fn. 74), § 826 Rdn. 12. 
78 Der ßGH führt dazu aus: ,.Erforderlich ist ( ... ), daß der Sachverstän-
dige sich ctwo durch nachlässige Ermittlungen :w den Grundlagen seines 
Auftra~;cs oder gar durch .ins Blaue .. gen,.chte An ~;abcn der Gu tachten-
aufgabe leichtfertig entledigt und damit eine Rücksichtslosigkeit gegenüber 
dem Adressaten des Gutachtens und den in seinem Informationsbereich 
stehenden Dritten an den Tag gelegt hat, die an&esichts der Bedeutung, die 
das Gutachten für deren Entschließungen haue, und der von ihm in An -
spruch genommenen Kompetenz als gewissenlos bezeichnet werden muß", 
BC H NJW 1991,3282,3283 m.w.Nachw. ; zustimmend Staudinger/Oechs-
ler (Fn. 76), S 826 Rdn. 21J. 
79 JJCH NJW 1973, 321, 322; LC Hambr~rg WM 1999, 139, 142; Fedcler-
mr WM 1999, 105, 111. 
80 ßCH NJW 1991 , 3282, 3283 m.w.Nnchw.; zustimmend Sta11dingcrl 
Oechslcr (Fn. 76), S 826 Rdn. 213. 
81 BCH NJW 1992,3 167,3 174 m.w.Nachw. 

nen Gelder ordnungsgemäß verbucht und nicht unmittelbar 
an die P-GmbH ausgekehrt habe. Ein solches Verhalten war 
leichtfertig und ohne Rücksicht auf die Belange Dritter, weil 
der Wirtschaftsprüfer davon ausgehen musste, dass die Anle-
ger auf seine Kompetenz vertrauen würden und seinen Be-
stätigungsvermerk dahingehend verstehen mussten, dass die 
Gelder auch nicht mittelbar an die P-GmbH zurückflossen, 
sondern vielmehr unmittelbar an die Broker weitergegeben 
würden. Schließlich handelte der Beklagte auch zu seinem ei-
genen Vorteil, näm lich um sein Entgelt fü r seine (fehlerhafte) 
Tätigkeit zu bekommen, ohne auf d ie Belange Dri tter, der 
Anleger, Rücksicht zu nehmen. Eine sittenwidrige Handlung 
ist damit gegeben. 

2. Schaden und Kausa lität 

Ausdrücklich bezieht der BGH die Ausführungen zu r Sitten-
widrigkeit auf das fehlerhafte Tes tat und nicht auf den Pros-
pekt82. D as ist insoweit zu knapp, als er oben einen aus der 
Pflichtverletzung des Werkvertrages zeitlich nachfolgenden 
Schaden gerade abgelehnt hatte83. Die Ausführungen treffen 
nur dann zu, wenn entweder die Anleger bei einem zutreffen-
den Prüftes tat des Wirtschaftsprüfers Schadensersatzan-
sprüche gegen die P-GmbH noch hätten durchsetzen kön-
nen84. Oder man unterstellt, dass die klagenden Anleger frü -
here Prüftes tate gelesen und sich daraufhin für den Erwerb 
der Anteile an dem Anlagesystem entschieden hättenss. 

3. Subjektiver Tatbestand 

Gem. § 826 BGB muss der Handelnde einem anderen vor-
sätzlich einen Schaden zugefügt, also in dem Bewusstsein ge-
handelt haben, dass sein Handeln einen schädlichen Erfolg 
haben wird. Nicht erforderlich ist demgegenüber, dass der 
Täter auch Vorsatz in Bezug auf die Sittenwidrigkeit seines 
Verhaltens hat. 

a) Schädigungsvorsatz 
Der Täter muss die Schädigung wollen oder zumindest billi-
gend in Kauf nehmen. Es genügt mithin bedingter VorsatzSl•. 
Bedingt vorsätzlich handelt der Täter, wenn er die Verwirk-
lichung des gesetzlichen Tatbestandes ernstlich für möglich 
hält und sieb damit abfindet. Der Erfolg muss dabei weder 
angestrebt noch als solcher erkannt werden . Der Täter muss 
nur im Bewusstsein der Gefährdung der geschützten Rechts-
güter das weitere Geschehen dem Laufe der Dinge überlas-
sen87. Der Vorsatz muss sich auf die gesamten Schadensfol-
gen beziehen. Es genügt, wenn der Vorsatz die Art und Rich-
tung der Folgen grob umfasst, genaue Vorstellungen vom 
Umfang des Schadens, vom Kausalverlauf und von der Per-
son des Geschädigten sind nicht erforderlich88. 

b) Besonderheiten in Auskunfts- und 
Begutachtungsfällen 

In Auskunfts- und Begutachtungsfällen liegt bedingter Vor-
satz vor, wenn der Täter zwar die Unrichtigkeit des von ihm 

82 BCH jZ 2001,933,936 unter IV.3. 
83 S. oben 11.1. 
84 S. oben unter 11.2 . Für diese Variante wären die Ausführungen des 
BCH ahcr in sich widersprüchlich. 
85 foür diese Variante fehlen aber Ausführungen des BCH. 
86 BCH NJW 2000, 2896, 2897; l'alamlt!Thomas (Fn. 74), § 826 Rdn. 9. 
87 Stalldinger!Oecbsler (fon. 76), § 826 Rdn. 85, 75. 
88 RC H NJW 1951, 5')6, 597 (Coing); BGHZ 108 , 134, 143 1.; ßGH NJW 
1991, 634, 636 m.w.Nachw.; Larenz!Canarif (fon. 77), S. 454; Stamlingcrl 
Occhslcr (Fn. 76), § 826 Rdn. 77 f.; Erman/Scbicmamz (fon. 74), § 826 
Rdn. 15. 




